EAP 004-1/37/07-1998,ri;

Sitzung der Gemeindevertretung;

N I E D E R S C H R I F T
aufgenommen anläßlich der durch Einzelladungen vom 08. Oktober 1998 einberufenen 
37. Sitzung der Gemeindevertretung am 16. Oktober 1998 um 16.00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes Henndorf am Wallersee.

Anwesend:
Für die Österreichische Volkspartei:

Bürgermeister Rupert Eder, GR Dr. Wolfgang Leinberger, GR Johann Ebner, GR Theresia Fletschberger, GV Siegfried Düh, GV Johann Sommerer, GV Johann Hofbauer ab TOP 6.,
GV Johann Schwaiger;

Für die Freiheitliche Partei Österreichs:
Vizebürgermeister Dr. Michael Wittek-Jochums, GR Johann Strumegger, GV Peter Gastager, GV Ing. Matthias Thalhamer, GV Wolfgang Santner, GV Herbert Größinger;

Für die Sozialdemokratische Partei Österreichs:
GR Walter Seidl, GR Herbert Thalhammer, GV Dorothea Aberger;

Für die Liberal Bürgerlichen Henndorf:
GV Friedrich Weyrich ab TOP 7., GV Annemarie Pann;

Nicht anwesend: GV Dipl. Ing. Willibald Mayr, GV Mag. Hildegard Eisl, GV Johann Hofbauer bis TOP 5., GV Friedrich Weyrich bis TOP 6. - alle entschuldigt;

Schriftführer: Gemeindeamtsleiter Johann Riedl

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit;

2. Fragestunde gem. § 32 lit. h GO 1994 und § 9 (6) der Geschäftsordnung der Gemeinde-

vertretung Henndorf am Wallersee;

3. Bericht und Anträge des Ausschusses für Umwelt, Sport, Freizeit und Fremdenverkehr;

4. Bericht und Anträge des Ausschusses für Bau- und Raumordnungsangelegenheiten und Gemeindeliegenschaften;

5. Abänderungen Flächenwidmungsplan gem. § 21 (2) ROG 1998 - Auflage des Entwurfes:

a) 
Ausweisung als „Erweitertes Wohngebiet - Aufschließungsgebiet“ für die Teilfläche der 
Pz. 3393, KG Henndorf, Andreas u. Elisabeth Thalhammer - Beratung und Beschluß;

b) 
Rückwidmung in „Grünland“ für Teilfläche Pz 1664/2, KG Henndorf, Simon u. Elfriede 
Schwaiger - Beratung und Beschluß;

6. Verkauf einer Teilfläche der Pz. 3154, KG Henndorf - Beratung und Beschluß;

7. Antrag der Liberal Bürgerlichen Fraktion Henndorf - Beratung u. Beschluß;

8. Bericht über die Badbegehung - Beratung und Beschluß;

9. Information über Beschlüsse der Gemeindevorstehung;

10. Bauangelegenheit Reiter:

a) 
Berufungsentscheidungen zum Bescheid vom 20.8.1998 - Kenntnisnahme der 
Bauanzeige;

b) 
Berufungsentscheidung zum Bescheid vom 9.7.1998 - Vornahme behördlicher 
Maßnahmen und Parteistellung im Verfahren;

11. Ehrungen - Beratung und Beschluß;

12. Allfälliges;

Erledigung:

zu 1)
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit:

Bürgermeister Rupert Eder eröffnet um 16.00 Uhr die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlußfähigkeit fest.

zu 2)
Fragestunde gem. § 32 lit. h GO 1994 und § 9 (6) der Geschäftsordnung der 
Gemeindevertretung Henndorf am Wallersee:

Keine vorliegenden Anträge.

zu 3)
Bericht und Anträge des Ausschusses für Umwelt, Sport, Freizeit und Fremdenverkehr:

In der letzen Sitzung am 08. September wurden folgende Tagesordnungspunkte behandelt, über die der Vorsitzende berichtet:

Tagesordnung:

1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit;

2) ÖTSU - Beratung laut GV- Beschluß vom 15.5.1998;

3) Ansuchen Kickboxsport - Beratung:

4) Allfälliges;

· ÖTSU - Beratung laut GV - Beschluß vom 15.5.1998
„GV - Beschluß vom 15.5.1998:

Der Bürgermeister läßt über die einmalige Abgangsdeckung von S 200.000,-- abstimmen. Vor-aussetzung ist die Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses, der ein Finanzkonzept für die Sanierung der ÖTSU erstellt.

4 Nein - SPÖ Fraktion

15 Ja

Der Antrag ist somit angenommen.

Die SPÖ Fraktion ist der Meinung, daß vor einer weiteren Subventionszuweisung ein Sanierungskonzept der ÖTSU vorgelegt werden muß und die vorliegenden Ziffern mittels Belegen in einer nachvollziehbaren Weise aufbereitet werden müssen.“

Aufgrund dieses Beschlusses wurde im Ausschuß nochmals mit den zuständigen Herren der ÖTSU diskutiert, wobei im Endeffekt keine anderen Aspekte als in der bereits früher stattge-fundenen Besprechung aufgetaucht sind. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel ist laut ÖTSU jederzeit möglich, was für das neue Budgetansuchen sowieso der Fall ist.

GR Seidl fragt, ob die weitere Subvention bereits ausbezahlt ist. 

Dies bejaht der Bürgermeister.

· Ansuchen Kickboxsport - Beratung
Es liegt ein Ansuchen eines Einzelsportlers in dieser Sportart vor, wobei abschließend die Behandlung im Budget 1999 festgelegt wurde.

GR Strumegger fragt, welchem Verein der Sportler angehört. Er gibt aufgrund der in letzter Zeit vermehrten Ansuchen zu bedenken, daß die Gemeinde nicht alles fördern kann.

zu 4.)
Bericht und Anträge des Ausschusses für Bau- und Raumordnungsangelegenheiten und 
Gemeindeliegenschaften:

Bürgermeister Rupert Eder berichtet als Vorsitzender des Ausschusses über die letzte Sitzung.

Der Ausschuß hat am 9.9.1998 getagt und folgende Tagesordnung behandelt:

1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit;

2) Bebauungsvorschlag Postberg - Besichtigung an Ort und Stelle;

3) Aufstellung von Bebauungsplänen:

a) Egerseeweg - Beratung;

b) Bergsiedlung - Beratung;

4) Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebes - Beratung;

5) Abänderung Flächenwidmungsplan Bereich Golfplatz für Beherbergungsgroßbetrieb - Beratung;

6) Allfälliges;

· Bebauungsvorschlag Postberg - Besichtigung an Ort und Stelle;

Dazu wurde eine Begehung an Ort und Stelle abgehalten. Es wurde vereinbart mit der Raumordnungsabteilung des Landes abzuklären, ob die gewünschte Bebauung im Einklang mit dem REK steht.

In der Zwischenzeit gab es eine Besichtigung seitens des Landes. Eine diesbezügliche schriftliche Stellungnahme wird erst zugesandt.

· Aufstellung von Bebauungsplänen:
Egerseeweg - Beratung;
Bergsiedlung - Beratung;

Zum Egerseeweg wurde der nunmehr vorliegende Vorschlag, in dem unterschiedliche Bebauungsmöglichkeiten im vorderen und hinteren Bereich, unter anderem verschiedene Bebauungsdichten und verschiedene First- bzw. Traufenhöhen vorgesehen sind, erörtert und vom Ausschuß begrüßt.

Ebenfalls zugestimmt wird dem Vorschlag zur Bergsiedlung, in dem 2 Geschosse, offene Bauweise, sowie eine Grundflächenzahl von 0,25 als grundlegende Bebauungsgrundlagen vorgesehen sind.

Die Kundmachungen für beide Bebauungspläne liegen derzeit auf und werden in der nächsten GV-Sitzung zur Beschlußfassung vorliegen.

· Neugründung eines landwirtschaftlichen Betriebes - Beratung;

Die gewünschte Neugründung im Bereich Hamberg wird vom Ausschuß dann als positiv beurteilt, wenn die Gebäude in Weilerform angeordnet sind und es sich um eine Landwirt-schaft handelt.

Ein weiterer Wunsch einer Neugründung im Bereich „Aiterbichl“ wurde vom Bürgermeister erwähnt.

· Abänderung Flächenwidmungsplan Bereich Golfplatz für Beherbergungsgroßbetrieb - Beratung;

Es liegt ein neuerliches Ansuchen für die Errichtung eines Golfhotels vor. Das Projekt soll in gleicher Form wie es bereits einmal bewilligt wurde, errichtet werden. Die Forderungen der Gemeinde bleiben bis auf die Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung, die beide jetzt durch die öffentlichen Einrichtungen erledigt werden können, aufrecht. Unter diesen Bedingungen kann laut Ausschuß das erforderliche Raumordnungsverfahren eingeleitet werden.

Zur Zeit liegt das Ansuchen beim Amt der Salzburger Landesregierung, HR Herold-Wildfellner, mit dem Ersuchen um Stellungnahme im Zusammenhang mit dem Umfahrungsprojekt.

Der Vizebürgermeister sagt, daß seines Wissens nach beabsichtigt ist, ein Ganzjahreshotel zu errichten und nicht ausschließlich ein Hotel für den Golfbetrieb entstehen soll.

zu 5.)
Abänderungen Flächenwidmungsplan gem. § 21 (2) ROG 1998 - Auflage d. Entwurfes:

Bürgermeister Rupert Eder legt zu den geplanten Abänderungen folgenden Sachverhalt dar.

a) 
Ausweisung als „Erweitertes Wohngebiet - Aufschließungsgebiet“ für die Teilfläche der 
Pz. 3393, KG Henndorf, Andreas und Elisabeth Thalhammer - Beratung und Beschluß;

Die Ehegatten Thalhammer beabsichtigen schon seit längerer Zeit eine Umwidmung einer Teilfläche der oben genannten Parzelle. Diese ist im Ortsteil Hankham gelegen und soll in „Erweitertes Wohngebiet - Aufschließungsgebiet“ umgewidmet werden. Die Kundmachungs-frist für die beabsichtigte Abänderung ist bereits abgelaufen, so daß über die Auflage des Entwurfes ein Beschluß gefaßt werden kann. Der Entwurf, sowie die dazu eingeholten Stellungnahmen wurden den Fraktionsführern in Kopie übermittelt.

Die Stellungnahmen der Anrainer Maier und Wieder verliest der Bürgermeister.

GR Strumegger widerspricht diesen Stellungnahmen, weil die darin erwähnten Punkte nicht Sache der Anrainer sein können.

Laut Bürgermeister müssen die Aufschließungserfordernisse und insbesondere der Lärmschutz vor der Aufschließungsfreigabe vorliegen.

Der Bürgermeister läßt über die Auflage des Entwurfes der Umwidmung gem. §21 (2) ROG 1988 abstimmen, wobei die Umwidmung von „Grünland - ländliche Gebiete“ in Bauland „Erweitertes Wohngebiet“ mit der Kennzeichnung als Aufschließungsgebiet mit den Aufschließungsvoraussetzungen Lärmschutzmaßnahmen sowie Verkehrserschließung, wie dies der Ortsplaner zusammengefaßt hat, erfolgt.

Einstimmige Annahme.

b)
Rückwidmung in „Grünland“ für Teilfläche Pz. 1664/2, KG Henndorf, Simon und Elfriede 
Schwaiger - Beratung und Beschluß;

Die geplante Fläche befindet sich an der Hangstraße und hat ein Ausmaß von ca. 4800 m² und soll in Grünland rückgewidmet werden. Auch hier wurde den Fraktionsführern in Kopie die näheren Unterlagen übermittelt.

Der Bürgermeister läßt über die Auflage des Entwurfes gem. § 21 (2) ROG 1998, der die Rückwidmung einer Teilfläche von ca. 4.800 m² der Pz. 1664/2, KG Henndorf, zum Inhalt hat, abstimmen.

Einstimmige Annahme.

zu 6.) Verkauf einer Teilfläche der Pz. 3154, KG Henndorf - Beratung und Beschluß:

Im Bereich der Bergsiedlung will laut Bürgermeister Eder Frau Marianne Grössinger eine Teilfläche eines in der Natur nicht mehr vorhandenen Gemeindeweges im Ausmaß von 89 m² erwerben. Der von der Käuferin vorgelegte Kaufvertragsentwurf und ein Lageplan wurde in Kopie den Fraktionsführern beigelegt.

GV Hofbauer ist ab diesem Zeitpunkt anwesend.

Der Bürgermeister sagt, daß in diesem Bereich weitere Wünsche von Grundankäufen geäußert wurden.

Der Bürgermeister läßt über den Verkauf der Teilfläche laut vorliegendem Kaufvertrag von Notar Dr. Albrecht zum Preis von S 300,-- pro m² abstimmen.

Einstimmige Annahme.

zu 7.) Antrag der Liberal Bürgerlichen Fraktion Henndorf - Beratung und Beschluß:

Der Bürgermeister bittet GV Pann um die nähere Erörterung des Antrages.

GV Pann sagt, daß im Antrag alles dargelegt ist und keine näheren Erörterungen erforderlich sind.

Der Bürgermeister berichtet über die derzeit gültige Handhabung bei Subventionen, die im Vorstand einstimmig beschlossen wurde. Die Mitteilung über die Voraussetzungen für weitere Subventionen ergeht jeweils mit der Auszahlung der genehmigten Subvention. Ein belegmäßig-er Nachweis wurde bisher nicht verlangt. Nach Meinung des Bürgermeisters könnte hier ein weiterer Punkt aufgenommen werden, daß aufgrund des Beschlusses des Überprüfungsaus-schusses im Einzelfall die Belege vorzulegen sind. Damit wäre ein zusätzlicher permanenter Verwaltungsaufwand erspart, aber im Bedarfsfall eine weitere Kontrollmöglichkeit gegeben.

Vizebürgermeister Dr. Wittek regt an, die bisherige Vorgangsweise zum Gemeindevertretungs-beschluß zu erheben und einen weiteren Punkt aufzunehmen, der dem Antrag entspricht.

GR Dr. Leinberger sieht den Antrag, immer die belegmäßige Verwendung vorzulegen, nicht sehr sinnvoll, weil es wahrscheinlich keine Schwierigkeit ist, die Verwendung des Subventions-betrag belegmäßig nachzuweisen. Vielmehr sollte durch die Aufnahme eines weiteren Punktes als Voraussetzung für die Subventionsvergaben aufgrund eines Beschlusses des Überprüfungs-ausschusses die gesamte Gebarung belegmäßig vorgelegt werden müssen, weil man erst daraus die wirkliche finanzielle Situation erkennen kann.

Der Vizebürgermeister erwähnt als Beispiel die ÖTSU. Diese hat z. B einen Jahresumsatz von rund 6,5 Mio., darum ist eine belegmäßiger Nachweis der Subvention allein nicht sehr  sinnvoll, da dies immer möglich ist. Er kann sich dem Vorschlag von Bürgermeister Eder durchaus anschließen, daß auf Beschluß des Überprüfungsausschusses die Belegvorlage gefordert werden kann.

GV Weyrich ist ab diesem Zeitpunkt anwesend.

Vizebürgermeister Dr. Wittek kann sich durchaus vorstellen, daß der Überprüfungsausschuß auch auf Antrag eines Mitgliedes des Ausschusses überprüfen kann.

GV Weyrich untermauert den eingebrachten Antrag, es sollten allerdings automatisch die Belege vorgelegt werden und nicht erst auf Aufforderung.

Der Bürgermeister liest nochmals die bisherigen Punkte, die von der Gemeindevorstehung be-schlossen wurden, vor und will folgende Ergänzung:

„Auf Beschluß des Überprüfungsausschusses der Gemeinde ist ein belegmäßiger Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Subvention beizubringen“.

GR Thalhammer sieht in der Gemeindevorstehung das bessere Gremium für diese Überprüfung. 

Der Bürgermeister läßt über den von ihm vorgebrachten Vorschlag, in dem die bisherigen Punkte laut Gemeindevorstehung und die oben erwähnte Ergänzung enthalten sind, abstimmen.

Einstimmige Annahme.

zu 8.) Bericht über die Badbegehung - Beratung und Beschluß:
Wie alljährlich hat am Saisonschluß eine Begehung stattgefunden. Diese wurde am Freitag, den 9.10.1998 abgehalten. Der Obmann des zuständigen Ausschusses, GR Seidl, berichtet über die bei der Begehung festgestellten Mängel, die vom Pächter noch hergerichtet werden.

Im Zuge dieser Besprechung wurde die Problemstellung der Wasseraufbereitung für die Becken, die im heurigen Sommer nicht zufriedenstellend verlaufen sind, erörtert. Dafür muß für die nächste Saison geklärt werden, weil auch an Schlechtwettertagen eine gewisse Wartung der Anlage erforderlich ist.

Der Bürgermeister berichtet dazu, daß die Badesaison von vielen Beschwerden begleitet waren. Dies kann sicher in dieser Form nicht weitergehen, weil das Bad einen eher schlechten Ruf bekommt. Ein Gespräch mit dem Betreiber muß sicherlich geführt werden.

GV Größinger weist auf Beschwerden in den WC - Anlagen hin, die katastrophal sind. Die wenigen negativen Sachen bleiben leider im Bewußtsein der Badegäste.

GR Strumegger fragt, an wem die Mißstände liegen und spricht konkret Herrn GV Sommerer, der auch Betreiber des Seefreibades ist, an.

Die Beschwerden der Gäste sind laut Herrn Sommerer zu 90 % widerlegbar, die Probleme mit der Reinigung sind zugegebenermaßen vorhanden. Es wird für den kommenden Sommer eine Lösung geben, die allerdings auch Investitionen der Gemeinde notwendig machen. Er weist auch darauf hin, daß auch die Aufsichtspflichten der Eltern oft vernachlässigt werden.

GV Pann sieht darin allein nicht die Probleme, es muß auch noch andere Gründe geben.

Vizebürgermeister Dr. Wittek glaubt nicht, daß es sinnvoll ist heute das Problem eingehend zu erörtern. In einem Gespräch im zuständigen Ausschuß sollten die Probleme ausgesprochen werden.

GV Düh sieht nicht allein beim Betreiber die Schuld, sondern es liegen auch andere Ursachen vor.

GV Sommerer sieht in der Reinigung der WC-Anlagen das schwierigste Problem.

Für GR Dr. Leinberger wäre es besser die Probleme in einer sachlichen Diskussion zu lösen, in der die einzelnen Dinge Punkt für Punkt angesprochen werden.

Laut GV Hofbauer ist die Gemeinde nicht verantwortlich für die Qualität des Wassers der Schwimmbecken. Darum muß sich schon der Betreiber kümmern.

GR Seidl schlägt vor, nach Verstreichen eines Abholtermines, der in der Gemeindeinformation bekanntgegeben wird, die noch gelagerten Sachen zu entsorgen.

Der Hinweis in der Bürgerinformation wird laut Bürgermeister demnächst erfolgen.

GV Sommerer sieht für den ordnungsgemäßen Betrieb des Beckens die baulichen bzw. tech-nischen Voraussetzungen noch immer nicht gegeben. 

Wenn das der Fall ist, dann muß mit der Firma BWT nochmals geredet werden.

Laut Bürgermeister liegt es in den WC Anlagen fast ausschließlich an der Reinigung.

In Bezug auf die Wasserqualität liegt es laut GV Sommerer an der Aufbereitungsanlage, die nicht funktioniert. Es muß das Bad betriebsbereit übergeben werden und das ist seiner Meinung nach nicht geschehen.

Keine weiteren Wortmeldungen.

zu 9.) Information über Beschlüsse der Gemeindevorstehung:

Die Gemeindevorstehung hat am 5.10.1998 eine Sitzung abgehalten, über deren Ergebnis Bürgermeister Eder berichtet.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit;

2. Auftragsvergaben - Gärtnerarbeiten Sylvester-Wagner-Platz - Beratung und Beschluß;

3. Ansuchen Wasserrettung - Finanzierungsvorschlag Bus - Beratung und Beschluß;

4. Getränkesteuer:
a) Berufungsentscheidungen - Beratung und Beschluß;

b) Offene Getränkesteuer - Weiterbehandlung der Einbringung;

5. Gemeindeamt: Ergänzung EDV - Beratung und Beschluß;

6. Öffentliche Bibliothek - Standortfrage - Beratung;

7. Betrieb Seefreibad - Beratung;

8. Personelles;

9. Ehrungen - Beratung;

10. Erstellung der Tagesordnung für die Gemeindevertretungssitzung;

11. Allfälliges;

Zu Punkt 6. weist der Bürgermeister auf das Johannes-Freumbichler-Haus hin, das auf lange Sicht dafür verwendbar wäre.

Vizebürgermeister Dr. Wittek kann sich die Räume im Bräuhaus vorstellen, die kurzfristig anmietbar wären. Es könnte neben der Bücher vielmehr auch für andere Dinge genutzt werden. Darüber könnte sicherlich nachgedacht werden.

Der Bürgermeister weist nochmals darauf hin, daß die Einladung für die Gemeindevertretungs-sitzung wiederum persönlich durch die Gemeinde zugestellt wird und der Nachweis auf Listen unterfertigt wird.

Die Gemeindevertretung stimmt dem einstimmig zu.

Weiters wurde über den Bedarf an der Ganztagesschule diskutiert, wobei zuwenig Kinder angemeldet wurden, so daß eine Gruppe nicht zustande kommt. Andere Varianten werden, wie im GV-Beschluß erörtert, derzeit geprüft. Einige Notwendigkeiten wurden durch Tagesmütter oder ähnliche Unterbringungsmöglichkeiten abgedeckt.

GR Seidl sieht hier eine verbindlich Erklärung von den Eltern für notwendig, da ursprünglich über 50 Unterschriften für eine Ganztagesschule vorhanden waren.

GR Fletschberger sieht darin die Bestätigung, daß die Gemeinde den Bedarf, wenn notwendig, decken kann und bemüht ist die Wünsche zu erfüllen. Für die Zukunft muß über ähnliche Formen und Möglichkeiten nachgedacht werden.

zu 10.)
Bauangelegenheit Reiter:
Gemäß § 28 (2) GO 1994 in Verbindung mit § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung der Gemeinde-vertretung wird der Tagesordnungspunkt unter Ausschluß der Öffentlichkeit behandelt.

zu 11.)
Ehrungen - Beratung und Beschluß:
Gemäß § 28 (2) GO 1994 in Verbindung mit § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung der Gemeinde-vertretung wird der Tagesordnungspunkt unter Ausschluß der Öffentlichkeit behandelt.

zu 12.)
Allfälliges:
Der Bürgermeister berichtet, daß für die kommenden Wahlen ein zusätzlicher Sprengel geplant ist. Einen Vorschlag, der vom Meldeamt (Frau Pichler) ausgearbeitet wurde, legt der Bürgermeister vor.

GR Thalhammer weist darauf hin, daß für die kommenden Wahlen vielleicht die doppelte Besetzung erforderlich ist.

Die Gemeindevertretung kann sich diese angeführte Neueinteilung der Sprengel vorstellen. Der Beschluß ist von der zuständigen Wahlbehörde zu fassen.

GV Sommerer fragt um die Kanaldeckel in der Wallerseestraße an, die locker sind. Weiters regt er an den Platz neben dem Dorfcafe zu humusieren.

Laut Bürgermeister war die Humusierung geplant, nur sie konnte aufgrund der Witterung nicht durchgeführt werden.

GR Seidl fragt, ob die Mauer beim Haus Wiesenweg 2 bewilligt ist.

Laut Bürgermeister ist das konkrete Beispiel nach dem neuen Baupolizeigesetz nicht mehr bewilligungspflichtig.

GR Ebner weist auf die schlechte Trennmoral bei den Altstoffcontainern hin.

Hier läuft laut Bürgermeister Eder bereits eine Aktion über den Umwelt- und Abfallverband, weil die Trennmoral allgemein eher schlechter wird.

Der Vizebürgermeister ist dafür, die Bürger darüber zu informieren und auch darauf hinzu-weisen, daß dadurch die Müllgebühr erhöht werden muß.

Geschlossen: 18:00 Uhr
Gelesen, genehmigt und gefertigt:






gez. Bürgermeister Rupert Eder






gez. Vizebürgermeister Dr. Michael Wittek-Jochums






gez. alle anwesenden Gemeindevertretungsmitglieder






gez. Schriftführer Gemeindeamtsleiter Johann Riedl

F.d.R.d.A.

